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Wiener Gemeinderat als Landtag .
Sitzungvom. Juni1923.

PräsidentDH.Schorscheröffnetum4UhrnachmittagsdieSitzung,stellt
dieBeschlussfähigkeitfestunderteiltdasWort

StR. Breitner,derdieGesetzesvorlageüberdieAufnahmeeinerWohnbau
anleiheimBetragevon10MilliardenKronenbegründet.DieseAnleihestellt
diezweiteEmissiondarundwirdin AusführungdeszweitenNotstandsprogram-¬
mesderGemeindebenötigt.

DieGesetzesvorlagewirdohneDebatteinersterundzweiterLesungan-¬genommen.
StR.BreitnerreferiertnunüberdieGesetzesvorlagebetreffenddieAuf-¬

nahmeeinerAnleihevon30MillionenfranzösischenFranken:ImZusammenhang
mitdenAbmachungen,dievonderGemeindeWienbezüglichjenerStückedes
1902erAnlehensgetroffenwurden,diesichinehemalsfeindlichenBesitzbe-ZudenPunkten1,2,3,4,7,8,9,10,13und15derTagesordnunglie-¬
finden,stehtdieRegelingderseitKriegsausbruchuneingelöstgebliebenengenkeineWortmeldungenvor,weshalbsiealsangenommenerklärtwerden.Kupons.EserfolgtdiesdenVereinbarungenentsprechendinderWeise,daß
furdenGegenwertdieserKuponsohnejedeKürzungeineneueauffranzösische
FrankenlautendeAnleiheausgefolgtwird.DieseAnleiheistmit4Prozentzuverzinsenundinnerhalbvon11Jahrenzutilgen,MitderVerlosungwird

imJahre1926begonnen.DementsprechendhatdaherderWienerLandtagdie
EmissioneinessolchenAnleihensimUmfangevon30Millionenfranzösischen
Frankenzubeschliessen.DieseAnlehensoperationbedeutetaberkeinenwieimmergeartetenGeldzuflußfürdieGemeinde.

DieVesetzesvorlagewirdgleichfallsohneDebatteinersterundzweiterLesungangenommen.
StR.BreitnerunterbreitetdanndieGesetzesvorlageübendieVerlän-¬

gerungderWasserkraftabgabebiszum31.Dezember1927.Erbetont,daßdie
fortschreitendeGeldentwertungesmitsichgebrachthat ,daßdieMittel
zurVortführungderWasserkraftbautendurchAnlehennichtaufgeprachtwer-¬
denkönnen,weshalbdieserWegzurFinanzierunggewähltwerdenmud.EswirdSelchenGründenichvermeine,nichtverpflichtetzusein,dieserWeisung
uchdarangegangendieHochquellenwasserleitungschonjetztauszubauen,
wodurch4800PferdestärkennachWiengebrachtwerden.Eshandeltsichhierfiskalischelicht umeine Abgabe,wiesievielfachindenanderenLändern
eingehobenwird,sondernumeinereineZwecksteuer.

gen,dasBudggttechnischerNaturist.Eshandeltsichhierdarum,dasseinetietsei,dieWeisungnachderRichtungzuprügen,obessichumeineAn-¬Zwecksteuereingehobenwird ,dieausschliesslichzurFörderungderBautä-¬
tigkeitderWAGverwendetwird .Esist auchdagegenEinwendungzuerheben,
laßderWienerGemeinderatabsolutnichtmehrindieLagekommt,aufdemfunden,daGdieWeisungineinerAngelegenheitdermittelbarenBundesver-¬GebietederSteuerpolitikAenderungenzuvollziehen,
Jahre1927dieseWasserkraftabgabefürdieFörderungderWAGbestimmt
ist .WirstimmenfürdieVorlage,stellenaberausdrücklichfest ,daß
wirimHinblickaufdiesesbutgettechnischePräjudizVerwahrungeinlegennichtentschieden,weilerbereitsnachBeantwortungderbeidenobigenFramüssen.

senhat ,daßdieWasserkraftabgabebisEnde1924fürdieFörderungder
BautätigkeitderWAGverwendetwerdensoll .Eshatdaherschonvorher
fürzweiJahredieFestlegungdieserZwecksteuerstattgefunden.DieUe-dargelegt.Ichhabedamalsausgeführt,daßmichdieWeisungzueinerunge-¬
berweisungenandieWAGsindmitZustimmungderOppositionerfolgtund
nureineFolgederGeldentwertung.DasKechtdesWienerLandtagesein
GesetzausserKraftzusetzen ,bleibtaufrecht .SolltensichdieVerhält -te ,zwarvielleichtdisziplinarverantworilichgemachtwordenwäre ,chne
nisseandersgestaltenundes aufdemWegevomAuslandanlehenmöglich

sein,dieMittelzubeschaffen,dannkannderLandtagauchandereBautenmehrmüsstediesesRechtineinemrepublikanischenBundesstsatdemLandes-¬als die WAGfördern .Ichbegrüssees ,daßdie Oppositionzustimmt ,weilhauptmanngegenüberdemBundesministerzustehen .Tatsächlichkenntdie
ichglaube ,daßderLandtageinstimmigderMeinungist ,deneinmalbe -

BeiderAbstimmungwirddieGesetzesvorlageeinstimmigangenommen.
GR.Broczyner(Soz.Dem.)erstattetdenBerichtüberdieTätigkeit

derLiquidierungskommissionfürdie. .LandeshypothekenanstaltüberdaszweiteHalbjahr1922.DieArbeitensindbereitssoweitfortgeschritten,
daßesgelungenist ,80ProzentdesgesamtenHypothekargeschäfteszuli-¬
quidieren.EssindauchzweiDrittelderEmissioneneingelöstworden.
DerkleineStockanGeschäften,dernochübriggebliebenist ,erfordert
nichtmehrdasvorhandenePersonal,weshalbbereitsvom1 .Jänner.J.
dieAngestelltenandiebeidenLänderWienundNiederösterreichabgege-¬
benwurden.DieJeschäftewerdenjetztvonderneuenAnstaltdesLandesNiederösterreichgeführt.

DerBerichtwirdohneDebattegenehmigtunddieSitzunggeschlos-¬sen .

WIENERGEMEINDERAT.
Sitzungvom. Juni1923.

DieSitzungwirdvonderVorsitzendenGRin.AmalieSeideleröffnet

DieKrematoriumsfrage.
VorsitzendeGemeinderätinSeidel:InderAngelegenheitdesKremato-¬

riumsistfolgendeZuschriftdesHerrnBürgermeistersalsLandeshaupt-¬GR .Jenschick
mannandenGemeinderatgelangt.(Zuschriftwirdvom/Schriftführerver-¬lesen ) .

DieZuschriftdesBürgermeisters.
DerBundesministerfürsozialeVerwaltunghatmirmitZuschriftvom

29.Mai1923aufGrunddesArt.103desBundesverfassungsgesetzesdieWei-¬untersungerteilt ,denBetriebdesKrematoriumEinräumungeinesBe-¬
ruffungsrechtesohneaufschiebendeWirkungunverzüglichzuuntersagenund
dieallenfallszurVerhinderungdesWeiterbetriebesnotwendigenMaßnahmenzutreffen .bereits

Ichhabe/inmeinerErwiderungaufdieersteWeisungdesBundesmini-¬
stersfürsozialeVerwaltungvom16.Dezember1922eingehenddargelegt,aus
nachzukommen .DerVerfassungsgerichtshofhatdurchdenFreispruchdargetan
daßerdieStichhältigkeitdieserGründezumindestinsofernanerkennt,als
arinderAblehnungderWeisungkeineschuldhafteRechtsverletzunger-¬
blickthat .DerVerfassungsgerichtshofhataberinseinemUrteilnurzwei

GR.Kunschaktchr.soz.):IchhabeeinBedenkenderOppositionvorzutra-Fragenbeantwortet.Erhatausgesprochen,daßderLandeshauptmannberech-¬
gelegenheitdermittelbarenBundesverwaltunghandleunderhatweitersge-¬

weilbiszumwaltungergangensei .DiebeidenweiterenFragen:obderLandeshauptmann
auchberechtigtsei ,diegesetzmässigkeitderWeisungzuüberprüfen,und
obschliesslichdievorliegendeWeisunggesetzmässigsei ,haterdeshalb
genzuderUeberzeugunggelangtist ,daßkeineschuldhafteRechtsverletzungStR. Breitnererklärt ,daßder Gemeinderatschonfrüher beschlos -Vorliegeundschondeshalbvonder Anklagefeizusprechenwar ,MeinenStand

punktzudenvomVerfassungsgerichtshofnichtentschiedenenbeidenFragen
habeichgleichfallsausführlichinderBeantwortungdererstenWeisung
setzlichenHandlungauffordert,daßschonderbeamteteStatthalterseiner-¬
zeit ,HallsereineungesetzlicheWeisungdesMinistersnichtbefolgthät-¬
ZweifelabervonjedemDisziplinarsenatfreigesprochenwordenwäreeUmso

deutscheBundesverfassungnichteinmaldasinderösterreichischenVerfas



sungdemMinistergegebeneWeisungsrecht.Esist alsoklar ,daßdieses
WeisungsrechtschonmitNücksichtauf dasWesendesBundesstastesein-¬
schränkendund nicht ausdehnendzuinterpretieren ist ,und demLandeshaupt
manndas Prüfungsrechthinsichtlich der Gesetzmässigkeitder Weisungzu- ¬
stehen muß ,allerdings auf seine Gefahr ,die darin besteht ,daßderdurch
die Verfassungzur EntscheidungberufeneVerfassungsgerichtshofnicht

seine ,sonderndie Rechtsansichtdes weisendenBundesministersteilt ,
DaßaberdievorliegendeWeisungsich auf keinGesetzstützenkann,

also der Gesetzmässigkeitermangelt ,ist wiederholtnachgewiesenworden;
daßinsbesonderedas zur Stützungder AnklageherangezogeneHofdekretvom
23. August1784nichtals gesetzlicheGrundlagein Betrachtkommenkann,
ist bei der Verhandlungvor demVerfassungsgerichtshofvollkommenunzwei- ¬
felhaft geworden .Hatdochder Fräsidont ,dieses Gerichtshofesselbst
festgestellt ,daß Kaiser Josef durch einen eigenhändigenZusatz aufdem
OriginalediesesHofdekretsseinenWillenausgedrückthat ,daßer
hinsichtlich der Art der Bestattung vollkommeneFreiheit zubillige .Eine
anderegesetzlicheBasiswurdevonder Regierungnicht einmalbehauptet .
Es wurdevielmehr lediglich der Mangeleiner positiven gesetzlichenErlaub- ¬

nis der Leichenverbrennungals Verbotdieser Bestattungsartgedeutet .
WederdieVerhandlungderAngelegenheitvordemVerfassungsgerichts-¬

hof ,nochdessenUrteilsindalsoderartbeschaffen,daßsiemeineRechts¬
ansicht hinsichtlich meinesRechtes ,die Weisungauf ihreGesetzmässigkeit
zuüberprüfen,undhinsichtlichderUngesetzlichkeitderWeisungwiderlegt
hätten .Auchdie Meinungen ,die in der in dieser Sacheunvoreingenommenen
PressezumAusdruckkamen,stimmenmitmeinerRechtsansichtüberein .In-¬
folgedessenbestündefür michaus diesemGrundesicherlich kein Anlaß ,der
nunmehrigenneuerlichenWeisungFolgezuleisten.

IchmusstemiraberauchvorAugenhalten ,welcheMittelmirzuGebotewenn ich
stehen, . dieWeisungbefolgenwill .

DieWeisungfor dertvonmir ,daßichdenWeiterbetriebdesKremato-¬
betriebesriumsuntersegsundüberdiezurVerhinderungdesWeiter getroffe¬

nenMaßnahmenberichte .AlsLandeshauptmannstehenmitgegenüberdenBe-¬
schlüssendes Gemeinderatesder BundeshauptstadtWiennur dieBefugnisse
zu ,die in der Verfassung der Bundeshauptstadt den Bürgermeistereinge - ¬
räumtsind .( § §121und 162 des Gesetzesvom10 .November1920 ) .Nunist in
derganzenVerfassungderBundeshauptstadtWiennichteineeinzigeBestim-¬ch
mungenthalten ,aus der/die !gesetzliche Befugnis in Anspruch nehmenkönn - ¬

te einenBetrieb ,dender Gemeinderatbegründethat ,zuuntersagen ,und
ohne eine gesetzliche Grundlage kann weder der Landeshauptmannnoch derBür - ¬

germeister eine Verfügungerlassen .Wohlerklärt michder Art .103desBundes
verfassungsgesetzes in den Angelegenheiten der mittelbaren Bundesverwal- ¬

tung an die Weisungender Bundesregierung sowie der einzelnenBundesmini- ¬
ster gebunden ;aber einleuchtenderweisevermagich eine WeisungderBun- ¬
desregierung nur dann auszuführen ,wenn deren Durchführung im Rahmenmei
nergesetzlichenBefugnisseliegt ,wenneinGesetzmichermächtigt ,das
zu tun ,was die Weisung des Bundesministers von mir heischt .Aber eine
Befugnis ,den Betrieb des Krematoriumszu verbieten ,gibt mir dieVer- ¬

fassungder Bundeshauptstadt,auf die allein meineBefugnissebegründet
sind ,nicht .Sie gibt mir zwar( §97 )das Rechtder Sistierung vonBeschlüs-¬
sen des Gemeinderates ;dieses Recht allein .Aber selbstwenn ich die Mög- ¬
lichkeit hätte ,die mir gewordeneWeisung ,denWeiterbetriebdesKrema-¬
toriumszu verbieten ,dahinauszulegen ,daßdamitdie Weisunggemeint
ist ,den betreffenden Beschluss des Gemeinderates zu sistieren ,zuwel - ¬der WeisungcherUmdeutung/desHerrnBundesministersichwedereinenAnlassnoch
eine Berechtigung habe ,so steht dieser Sistierung doch wieder imWege ,

daßdieser Beschlußbereits undlängst wirksamgewordenist ,esalso
höchstfraglich ist ,obdas Rechtder SistierunggegenüberjenemBe- ¬unter
schluß noch angewendetwerdenkann .Denn SistierungvonBeschlüs¬
sen kann ,wenndemWortlautunddemSinndes Vesetzesnicht Gewaltange-¬
tan werdensoll ,wohl nur verstanden werden :es zu verhindern ,daßder
Beschluss wirksamwerde ,daß der Beschluss in die Tat umgesetztwerde

WennabereinBeschlußbereitswirksamgewordenist ,dannerscheintder
Beschluß konsumiert ;also vermöchte die Sistierung des Beschlusses zu

derVerhinderungdesBetriebesdesKrematoriumsgarnichtzuführen,
weil siehdieservondemBeschlußbereits losgelöst ,sein Eigenlebener - ¬

langthat .
Andieser durchdie VerfassunggegebenenTatsache ,dassmrei- ¬

gentlich kein wirksamesMittel zur Durchführungder WeisungdesBundes- ¬

ministers zur Verfügungsteht ,ändert auch meinverfassungsmässigesVer- ¬
hältnis zumMagistrate ,desExekutivorgander Gemeinde,nichts .Allerding
hat der MagistratmeinenWeisungennachzukommen( § §95 ,113und121 ) ,er
ist aberauchdas Exekutivorgander Gemeindeundhat also solchesselbst¬
verständlichauchdie Weisungendes Gemeinderateszu befolgen ,( §110) .

Die Mittel ,die mir also die Gemeindeverfassungan die Handgibt ,
umdie Weisung des Bundesministers zu befolgen ,sind somit zweifellos sol

che ,die nicht unbedingt zu dem vom Bundesminister gewollten Ziel führen .
Obwohlich also wederauf Grundder Erwägungder Rechtslagege- ¬

z wungenwäre ,der WeisungFolgezu leisten ,nochauf die zu einemunbe-¬
lingtwirksamenVollzugderWeisungnötigenMittelbesitze ,habeichmich
doch entschlossen ,der mir persönlich als Landeshauptmannzugegangenen

Weisungnachzukommen ,einerseits umdenunerquicklichenKampfumsRacht
abzukürzen ,andererseits umden Gemeinderat ,der als legale Vertretung
der WienerBevölkerungzu der Frage des KrematoriumszweifellosSrellung
zunehmenberufenist ,in die Lagezuversetzen ,dies mitvollerRechts-¬
wirksamkoittunzukönnen.

Ich habe in Ausführungdieses Entschlusses gestern demMagistrat
denAuftragerteult ,denBetriebdes Krematoriumseinzustellen ,jedoch
bereits übernommeneLeistungsverpflichtungeneinverständlich zulösen
oderzuerfüllen.DiesmnZusatzzumachengebotmirdiePflicht ,einer-¬
seits erworbeneVertragsrechte zu wahren ,anderseits die Gemeindevorall
fälligemSchadenshaftungenzuschützen .

Ueberdies gebe ich hiemit demGemeinderatbekannt ,daß ichgemäs
§ 35 der Gemeindeverfassungden Gemeinderatsbeschlusvom . Jänner1923 ,
womitdieBestattungerdnungderFeuerhallederStadtWien ,sowiedieZu-¬
sammenstellungder aus Anlaßeiner Feuerbestattungzu entrichtendenEnt¬
geltegenehmigtwurde,als mitderobigenWeisungunvereinbarsistiere
unddie neuerlicheVerhandlungdarüberimGemeindsrateanordne .Hiebei

mir
übe ich ,die Zustimmungdes Gemeinderatesvorausgesetzt ,dasnach
§ 22derGeschäftsordnungzustehendeRechtaus ,diesenGegenstandaufdie
TagesordnungderheutigenSitzungzusetzenundstimmegemäß§ 23derGe-¬
schäftsordnungzu ,daßer als erster Punktder TagesordnunginVerhandlung
gezogenwerde.

VorsitzendeGRin .Seidel :DieHerrenundFrauenhabendieZuschrift
des Herrn Bürgermeisters gehört ,insbesondere auch die Verfügung ,diesen

Gegenstandauf die Tagesordn ung der heutigen Sitzung zu stellen .Nach
der Geschäftsordnungfindet darüber eine Debatte nicht statt .Ichbitte
diejenigen Damenund Herren ,die dieser Verfügung zustimmen ,die Handzu

erheben.
DieAbstimmungergibtdieMehrheitfür diesofortigeBehandlung

desGegenstandes.



ReferentStReProfessorTandler:Alsimam. Jänner1923hierdie
Ehrehatte ,überdie Feuerbestattungsordnungfür dasWienerKrematorium
zureferieren ,wickeltesichdieDebattedarüberin loyalerundsachli-¬
cherWeiseabundwirglaubtendamitdieunerquicklichenKämpfeinder
ngelegenheit des Krematoriums zu Ende gebrazht hu haben .Wir wurdenei - ¬

nesschlechterenbelehrt ,alskurzeZeitdaraufdieBundesregierungin
dieserAngelegenheitdenVerfassungsgerichtshofanrief ,derdarüberin
seinem bekannten Urteil entschieden hat .Mit diesem Urteil hielten wir

undmitunsdieganzeOeffentlichkeitdieAngelegenheitfürendgültig
erledigt ,umsomehrals seithermehrereMonateverstrichensind .Zuunse-¬
rer aller Verwunderunghat nunder HerrMinisterfür sozialeVerwaltung
es für gut befunden ,diese neueWeisungzu erlassen ,die der HerrBürger-¬
meisterebenbeantwowtethat .DielangeZeit ,dieerverstreichenließ,
machtdieSacheallerdingsnichtbesser ,Entwederist derHerrMinister
vonseinerRechtsansichtüberzeugt,dannhättederSchrittnichterst
heute ,sondernschonvorzweiMonatenerfolgenmüssen,oderderHerrMi-¬
nisterhatsolangegebraucht,umgsichseinerRechtsansichtsicherzufüh¬

len ,dannmußich sagen ,daß ich über das Resubtatdieses langenNach¬
denkensüberraschtbin .Eshat ganzdenAnschein ,als obin dieserern-¬

Herr
sten Zeit ,in der wir wahrlich andere Dingeim Kopfhaben ,der/Minister
denAnlaßgeradezugesuchthätte ,umneuerlicheinenStreit vomZaunzu
brechen .( ZustimmungundWiderspruch) .

InmeritorischerBeziehungist zuderAngelegenheitkaumnochet-¬
was ,zusagen ,dasnichtschonlängstgesagtwordenwäre ,dadieVerhand
lungüberdiesenGegenstandinderbreitenOeffentlichkeitaufvieleJah
he zurückgreift .Ich will heute nur ganzkurz konstatieren :DieLeichen-¬
verbrennung wird in Deutschland in mehr als 50 Städten :tagtäglich

geübt .Esist also keineswegsoriginell ,wennauchdie GemeindeWiendie
Feuerbestattung eingeführt hat ,originell wärees höchstens ,wennsie die
einzige Großstadtgebliebenwäre ,die bei demalten Zwangzu einerbe¬
stimmenBestattungsartbeharrt .BeidieserGelegenheitmöchteichnochmas
nachdrücklichbetonen ,daßdieFeuerbeststtungeinereinfakultativeist .

WasdieRechtslagebetrifft ,sowurdebereitsinderVerhandlung
deserstenBeschlussesdesGemeinderatsdargelegt ,daßdie Errichtungund
derBetriebeinesKrematoriumsin denselbständigenWirkungsbeseschder

Gemeindefällt .Nachder Gemeindeverfassungist die einzigeGrenzefür
die Betätigungder GemeindeimselbständigenWirkungskreisdieBeobach-¬
tung der bestehenden Gesetze ;aber es besteht kein Gesetz ,das dieFeu- ¬Ueberdiesbestattungverbietet . mußgleichhervorgehobenwerden ,daß ,wenn
die KompetenzbestimmungendesBundesverfassungsgesetzesbereitsinWirksan
keit wären ,überhauptkeinStreit möglichwäre ,weilnachArt .10 ,Punkt
12diesesGesetzesdasLeichen -undBestattungswesennachGesetzgebung
und Vollziehung in die Landeskpmpetenz fäält .Daß die gegenwärtig in Be - ¬

tracht kommendengesetzlichen Bestimmungen ,bis zur Entscheidung überdie
Frage herangezogen werden können ,unklar und mehr dortig sind ,bekräftigt

der Verfassungsgerichtshofausdrücklichin der BegründungseinesUrteils
Hervorgehobenmußauchwerden ,daß das Urteil desVerfassungsgerichtshof
keinerlei Begründungfür seine Ansicht enthält ,daß die Angelegenheitin
diemittelbareBundesverwaltungfalle .Uebrigenswärees auchganzun-¬
möglch ,daß zws die Weisung im Rahmen der mittelbaren Bundesverwaltung

erflossen wäre ,trotzdem aber die Errichtung und der Betrieb eines Kre- ¬
matoriumsdochzumselbständigenWirkungsbereichder Gemeindegehort .
Dennnach § 1 des Feichssanitätsgesetzes steht die Oberaufsichtüber
das gesamte Sanitätswesen der Bundesverwaltung zu ,also auch die Ober - ¬

aufsicht in jenen Angelegenheiten ,die durch § 3 desselben Gesetzes in
den selbständigen Wirkungskreis der Gemeinde gewiesen sind .

WernalsoderBärgermeisteralsLandeshauptmannunterdem"wang
der WeisungdesBundesministersauchwirklichin mittelbarerBundesver-¬
waltungdieWeisungbefolgt ,sostehtandererseitsderGemeindedas
Rechtzu ,dieihr in derVerfassunggewährleistetenRechte ,undBürg-¬
schaftenihresSelbstbestimmungsrechtesimselbständigenWirkungsbe-¬
reich in Anwendungzu bringen .Nunbestimmtder § 35 derGemeindever-¬

fassung ,daß ,wennderBürgermeistereinenGemeinderatsbeschlußdik-¬
tiert unddieneuerlicheVerhandlungimGemeinderatanordnet,derGe-¬
meinderataberbeiseinemBeschlussebleibt ,diesenPeschlußzuvoll-¬
ziehen .Esist selbstverständlich,daßimvorliegendenFalleineiner
solchenWiederholungdesJeschlusseskeinerleiwieimmergearteteSpit-¬
zegegenunserStädtoberhauptgerichtetseinkannundsoll .Wiralle
wissenja ,dassderBürgermeisternurunterZwanggehandelthatunddaß
nicht sein Erachten ihmzur Sistierung bestimmt .( LebhafterBeifall bei
derMajorität ) .

Iöhstelle alsodenAntrag ,derGemeinderatwollebeschliessen:
Der Beschluss des Gemeinderatesvom9 .Jänner 1923 über dieBe- ¬

stattunsgordnungfürdieFeuerhaliederStadtWienunddieGebührende
Feuerbestattungwirdvollinhaltlichwiederholt.(BeifallbeiderMajer.)

GR. Kunschak( chr . soz . ) :Ich will in formalerBeziehungfeststellen
daßderVorgang,derhiereingeschlagenwurde ,derVerfassungderGe-¬
meindeWienvollständigwiderspricht .DerAntraghat gederdenzustän-¬
digenAusschußnochdenStadtsenatpassiert .NachderGemeindeverfast
sungmußaberjederAntragimAusschußundStadtsenatvorberatenwerden
Der formale Vorgangistdaher unzulässig undverfassungswidrig .

InmeritorischerHinsichtenthalteichmichjederAeusserung,weil
ichderMeinungpin,dasswirin diesemStadiumnichtberechtigtsind ,
dieAngelegenheitzubehandeln.SelbstverständlichsindwirjedenAugenblickbereitinmeritorischeBehandlungeinzutreten,nurmüssendiefor-¬
malenVorschriftender Gemeindeverfassungeingehaltenwerden .Eswäre
auchindiesemFallesichermöglichgewesen,denAntragderVerfassungs
mässigenVorbereitungzuzuführen.IchbeantragedaherAbsetzungvonder
TagesordnungundZuweisungderAngelegenheitandenzuständigenAus-¬

schuß .

DerReferentsprichtsichgegendenAbsetzungsantragaus,dader
§35derGemeindeverfassungdenBürgermeisterausdrücklichdasRecht
gäbe ,einensistierter BeschlusszurneuerlichenVerhandlung„ inden
Gemeinderat“zubringen.

Der AntragKunschakauf Absetzungdes Gegenstandesvon der"ages- ¬
ordnungwirdbeiderAbstimmungmitStimmenmehrheitgegendieStimmen
derChristlichsozialenundDeutschnationalenabgelehnt.GR.Kunschak
verlangtdasWortzurGeschäftsordnung,dieVorsitzendehatjedochbe-¬
reits das WortdemGR. Skareterteilt .

Daraufhinverlassen die Christlichsozialen denSitzungssaal .
GR.Skaret(Soz. Dem. ):Dasswirheutewiedergezwungensind ,unsmit

derAngelegenheitderFeuerbestattungzubeschäftigen ,ist eineKultur-¬
schande,daemaninEuropanichtverstehenwird .IchkannnurdasVer-¬
haltendesBundesminsitersundGemeinderatsSchmitzindieserAngele-¬
genheitnichtanderszurechtlegen ,als daßer denHausknechtdes
ErzbischofsPifflabgibt .(LebhafterBeifallbeiderMajorität).Ich
habedemHeferatnichtsbeizufügen.UmjedochalleUnklarheitenundMie
deutungenüberdenausdrücklichenWillendesGemeinderatesvonvorn-¬
hereinauszuschliessen,erlaubeichmirfolgendenZusatzantragzustel¬len :DefGemeinderatbeschliest:DerMagistrstwirdangewiesen,denBe-¬
triebderFeuerhallefortzusetzen.(LebhafterBeifall).

Damitist die Debattegeschlossen .
BeiderAbstimmungwirdunterstürmischemBeifallsowohlderRe-¬

ferentenantragalsderZusatzantragSkareteinstimmig,. h.mitden



StimmerderSozialdemckraten,Tschechen,Deutschnationalen,Jüdischnatio-¬
nalenunddesDemokratenangenommen.

VorsitzendeGRin.Seidel:DeranwesendeHerrBürgermeisterhatmir
mitgeteilt ,daß er in Konsgquenzdes ihmdurch die geisungdesBorzen

BundesministersaufgezwungenenStandpunktedenBeschlußüberdenZusatz-¬
æntrag,weilerüberdenursprünglichenundwiederhergestellten
BeschluddeGemeinderateshinausgeht,gleichfallssistierenmüsseund
seinesofortigeVerhandlungaufderTagesordnungderheutigenSitzung

verfüge.
DerGemeinderatstimmtzu,daßderGegenstandsofortaufdieTage

ordnunggesetztwerde.
ReferentStR. Dr. Tandler:IchkanndererzwungenenKonsequenzdes

HerrnLandeshauptmannnurdieeigeneKonsequenzdesGemeinderatesgegen-¬
überstellem ,wobeiichneuerlichdenHerrnBürgermeisterversichere ,daß
dieserformaleGegensatzzuseinerHaltung,dieer unterRechtsverwahrung
einnimmtunsererVerehrungfür ihnkeinenAbbruchtut .Ichstelledender Gemeinderat wolle den
Antrag, /BeschlußüberdenAntragdesHerrnGR .Skaretwiederholen.

DaniemandzumWortegemeldetist ,wirdohneDebattezurAbstimmung
gesthritten.BerAntragwirdunterstürmischenBeifallzumzweitenmalein-¬
stimmigangenommen.

GRSpeiserruft :HochdieeuropäischeKultur !(neuerlicherBeifall).
Damitist dieAngelegenheiterledigt.DieVorsitzendeteiltmit,

daßnunindieübrigeTgesordungeingegangenwerde
GR. Linder(Soz. Dem. )beantragtdasssichdieGemeindeWiensichgrun

sätzlichbereiterklärenmöge,dasGebäudederKnabenvolksschuleinder
Schopenhauerstrase66,vomkmmmendenSchuljahreangefangen,aufdieDauer
von10JhhrenfürdieUnterbringungdesVereinsrealgymnasiumsinGerst-¬hofzurVerfügungzustellen.

GEinWalter(christlichs.)wünscht,dassendlichderTurnsaalder
Schulein derJosefstädterstrasse95einergründlichenAusbesserungunter
zogenwird .Die Geräte sind bereits so schadhaft ,daß sie nichtmehr

benütztwerdenkönnen.AuchderFuGbodenist teilweiseverfault.Früher
ist derTurninspektorregelmässigindieSchulengekommenundhatdie
Geräteuntersuhcht .Heuteist das anders .Die Gemeinde ,die sogrosse
SummenfürdieErhaltungderSchulgebäude,fürdieSchulreformundfür
diekörperlicheErtüchtigungderSchuljugendausgiebt.verabsäumtes,
die Turngetätein Ordnungzubringen .DerElternvereindieserSchulehat
übrigensbeschlessen ,dieTunngeräteaufeigeneKostenInstandsetzen
zulassen.SchliesslichsindaberdieElternvereinedochnichtdazuda,diePflichtenderGemeindezuübernehmen.IchstelledaherdenAntrag,
daßderGemeinderstbeschliesenmöge ,unverzüglichdenTurnsaalder
SchuleJosefstädterstrasse95reparierenzulassen .

GR. Kunschak(chr. soz. ):NamensmeinerParteiersucheichdenBür¬
germeisteraufGrunddes§35derVerfassung,denBeschludüberdasKreSimmeringerHauptstrasseeineneueSteinmetzwerkstätteerrichtetwerden.matoriumzusistieren undkündigean ,daßwirdie weitererechtliche
VerfülgungdieserAngelegenheitunsvorbehalten.

GRLinderersucht in seinemSchlußwortdemAntragder FrauGRin.

WalterdergeschäftsordnungsmässigenBehandlungzuzuführen,woraufder
ReferentenantragangenommenundderAntragWalterdergeschäftsordnungs-Parteien,diealteGrabsteinereklamieren,diesenichterhaltan.AbermässigenBehandlungzugeführtwird.

Bgm. Reumannteiltnunmit ,daßernichtinderLageist ,demErsu¬
chendesGR.KunschakRechnungzutragen.

GR. Kunschakruft : ,Nursoweiter!

ldengegenüberdemfranzösischenFiskusdie Verantwortungzu übernehmendaßan der Spitzeder Abteilung ,die dieseKonzessionenvergibi ,Ihr

AusserdembeantragtderReferent,daßdieAusgabederAnleihevon30

MillionenfranzösischenFranken,dieheutebereitsvomLandtagbeschlos-¬
senwordenist , genehmigtwerdenmöge.EbensosolldieMagi-¬
stratsabteilungfürSteuerangelegenheitssormächtigtwerden,diefürdie
Durchführungder Regelungder Vorkriegsverbindlichkeiten und deskünfti¬

gen Zinsendienstesdes Investitionsanlehens vomJahre 1902imAlt - ¬
auslandeerforderlichenAusgabengegennachträglicheGenehmigungdes
StädtsenatesoderGemeinderateszuleisten .

DaeineWortmeldungnichtvorliegt,erklärtderBürgermeisterdie
Anträgeangenommen .( Punkte16 ,17 ,18) .

GR. Breitnerbeantragt ,dsssderGemeinderatdemVerkaufederBezugs-¬
rechtedervereinigtenDrogengroßhandlungenFritzPetzoldtundSüss. G.zustimmenmöge.

DerAntragwirdohneDebatteagenommen.
StR. SiegelbeantragtdenVerkaufvon35 . 000StückaltenPflaster-¬

steinenzumPreievon400KfüreinStückandenstädtischenFuhrwerksbe-¬
trieb .

GR.Körber(chres. )wünscht,daßdieWegeinderSiedlungamBruck-¬
haufenzwischenWagramerstrasseundFloridsdorferbrückein Standgesetzt
werdensollen.DadieGemeindeübersehrvielaltePflastersteineverfügt
wärediesmitsehrgeringenKostenverbunden.

GR.Haider(chr. soz. )fordertdiePflasterungderSchwegler,Hüttel-¬
dorfer -undGoldschlagstrasse ,diewohlimInvestitionsprogrammvorge-¬
sehenist ,abernochimmernichtdurchgeführtwird .AuchdieAufstellung
imSchönbrunnerVorparkmögedie Gemeindedurchführen,wennauchdieser
ParkEigentumdesBundessei .DieGemeindeführeabergegenwärtigVerhand
lungenwegenderUebernahmediesesParkes ,weshalbeinsolcherHinweis
auf die Ausgestaltungdieses Parkesvoll angebrachtist .

DerReferenterklärt ,daßwegenderArbeitenimsogenanntenBrettl-¬
dorf amBruckhaufenbereits Verhandlungenstattfinden .Manhat dortin
denletzten 20 Jahrenüberhauptnichts gemachtundes sandnichtnur
Gehwege ,sondernauchKanalisationen ,die BeleuchtungunddieWasserlei-¬
tungzumachen.DiePflasterungderStrassenkönnenichtaufeinmaler
folgen ,sondernwirdnacheinemKalendariumvosgenommen,dasauchauf
dievomGR.HaiderangeführtenStrassenangewendetwird.DieAufstellungwerde
vonBänkemimSchönbrunnerVorparkselbstverständlichaufKostender
Gemeindearfolgen,wenndieVerhandlungenmitdemBundbgeschlossensind.

GegenwärtiggehedieserParkderGemeindenichtsan.

StR. Siegelberichtet,dasdurchdieUmwandlungdergrossenVororte-¬
friedhöfeinGartenanlagenandieGemeindevieleGrabsteineheimfallen,
die nunin der Steinmetzwerkstättewiederfür den Gebrauchhergerichtet

werdensollen.DaaberdiegegenwärtigeWerkstättezukleinist ,beantragt
er ,daßan der Ahzweigungder ZufahrtsstrassedesKremstoriumsvonder

soll .DieKostenbetragen350MillionenKronen.
GR. Rotter(chr. soz. )bezeichnetdiesenAntragalseineSchmutzkon¬kurrenzgegenüberdenGewerbetreibenden.EsgäbefastkeinGewerbe,das

nicht durchdie Gemeindeausgeübtwird .Eigentümlichsei auch ,das

selbstwennmansieihnenzuspricht,müssensievorhereineBestätigung
vorweisen,daßsiedenSteinseinerzeitgekaufthaben.AuchbeiderVer-¬
gebungderKonzessionenwirdoffenkundigProdektiongeübt.Ichhabeschon
wiederholtverlangt ,daßdieRauchfangkehrerkonzessionen,einigerIhrerStR.Breitnerbeantragt,daßdieZentraleuropäischeLänderbankinParteigenossen,dielängstnichtmehrausgeübtwerden,weggenommenwerden

Pariszuersuchenist ,fürdieGebührenderFundingtitresdes1902erAn-sollen.Esistdiesnichtgeschehenundwirkönnenauchnichtbegreifen,
ParteigenosseObermagistratsratDr. Faberverbleibt.



GR.Panosch( chrsoz. ):DieGemeindeWienkonkurrenziertheuteschon
eine ganze Reihe von Gewerbenund nimmtden sesshaftenGewerbetreibenden
das Brot weg .Wirkönnendaher nicht für diesen Antragstimmen.

StR .Siegel( Schlußwort ) :Früherwurdendie heimgefallenenGrabsteine
an die Steinmetzmeister geradezu verschenkt .Heute werden sie in der

WerkstättehergerichtetundanMinderbemittelteabgegeben,daviele
Leutenicht in der Lagesind ,sich einenTeurenStein beimGrabsteinhände
ler zu kaufen Der Heimfall der Grabsteine selbst vollzieht sich nachden
Verschriftendes Gesetzes ,welcheseine einjährige Wartefristvorschreibt .
Zu Beginndieser Frist werdendie Steine gekennzeichnet .Dasist notwen- ¬
dig ,da viele Parteien inzwischen unbekannt sind ,so das Par - ¬

nicht andersteien/terständigt werdenkönnen .Selbstverständlich müssendiejenigen ,

die Ansprucherheben ,ihr Eigentumsrechtnachweisen.Wasdie Angriffedes
HerrnGR.RotteraufdenMagistratsratDrFaberbetrifft ,sostelleich
fest ,daßMagistratsratFabereinerunsererfähigstenBeamtenist .Wir
werdendaherkeineswegsder AufforderungFolgeleisten ,ihn vonseinem
jetzigen Amtezuentfernen .

DerBürgermeisterrügtesgleichfalls ,dassAngriffegegenBeamte
der Gemeindein dieser Weise erhoben werden .Diese Angriffe richten den
Rednerselbst .

WeiderAbstimmungwirdderReferentenantragangenommen.
StR. SiegelberichtetüberdenBaueinerGemeindesiedlungim13.Be-¬

zirk ,Hermesstrasse.DasBauprogrammderGemeindeumfasstauchdreivonder
Gemeindedirekt zu errichtendeSiedlungen .Davonist eine ,im21. Bezirk,
bereitsin Arbeit .Nunkommtdiezweitedaran ,zuderdiePlänevomStadt-¬
bauamtverfasst undvomSiedlungsamtbegutachtetsind .

GR. Ullreich(chr. soz. )erhebtEinspruchdagegen,daßdiesesReferat
nicht demGemeinderatsausschußfür Wohnungswesenvorgelegenhabe ,welcher
sonstdieSiedlungsangelegenheitenbehandelt.Esgehtnichtan ,daßein
Teil dieser Angelegenheiten hier ,ein anderer Teil in einem anderenAus- ¬

schußbehandeltwerde.
StR . Siegelstellt fest ,daß entsprechend der bisherigenGepflogenheit

auchdieseangelegenheitimRahmendesgenerellenBau -undSiedlungspro-¬
gramm den Ausschuss 4 ( für Wohnungswesen )vorgelegt worden und von ihm

auchbeschlessenwordensei .Eshandlesichnunlediglichumdietechni¬
sche Durchführungdes Baues ,über die der Ausschussfür technischeAnge¬
legenheitenBeschlussgefassthabe .

Beider Abstimmungwirdder Referentenantragangenommen .
StR. Speiserreferiert überdie Dienstzeitanrechnungfürprovisorische

Hilfsbeamtedes städtischen Gaswerkes ,die vonden früheren privatenGas- ¬
gesellschaftenübernommenwurden .DieEinrechnungder privatenDienstzeit
erfolgt ,ohnedass ein Rechtsanspruchbesteht ,aus Billigkeitsgründenund

auf GrundvonVereinbarungenmit der GewerkschaftderUnternehmungsange-¬
stellten .

GRpoppler( chr . soz. ) .wünscht ,daßauchdie Fensionistenderfrüheren
Gasgesellschaften ,für die ein ganzunzulänglicherFondbesteht ,gerück

sichtigt werden .
StR .Speisererwidert,daßdieseAngelegenheitbereitsberatenwerde

unddemGemeinderatdemnächsteinediesbezüglicheVorlagezugehenwerdederen

EshandeltsichhierumeinekleineTruppevonLeuten,Notstandabge-¬
holfen werdensoll ,obwohlhier nochwenigereine rechtlicheVerpflichtung
der Gemeindebesteht ,da diese LeuteniemalsGemeindeangestelltewaren .

Derbeferentenantragwirdangenommen.
ZurVerhandlunggelangteinDringlichkeitsantragderGRe. Zimmerlund

Genossen ,in welchemverlangt wird ,daß die GemeindeWiensich ander

ZeichnungderVölkerbundanleihebeteilige.

GR. Zimmerl(chr. soz. )begründetdieDringlichkeitdamit,daßdie
Frist zur Zeichnungder Anleihebeschränktsei .Es ist einallgemeines
Interesse,daßdieVölkerbundenleiheinOesterreichvollgezeichnet,womö
lich überzeichnetwerde .In diesemFallmüssedie großeGemeindeWienmit
gutemBeispielvorangehen .Wennirgendwo ,sogilt hierdasWort :Wer
schnellzeichnet ,zeichnetdoppelt.

DemAntragwirddie Dringlichkeitzuerkannt.
GR- Zimmerlbegründetseinen Antragmit demHinweisdarauf ,daßauch

die Gemeindedas grösste Interesse an der Herstellung der Ordnungim
Staatshaushatt habe .

DerAntrggwwirdder geschäftsordnungmässigenBehandlungzugewiesen

unddieSitzunggeschlossen .
StörungimStrassenbahnverkehr,Heutenachmittaggegen ,4 Uhrtratin-¬
folgeeinerHochspannungsstörungin derElektrizitätszentraleSimmeringteilweise
eine/Unterbrechung des Strassenbahnverkehres ein ,die erst nachgeraumer

Seitbehobenwerdenkonnte.
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